
 

 

Z-59.21-216  1. März 2017  
 

10. November 2021  

Sika Deutschland GmbH 

Kornwestheimer Straße 103-107 

70439 Stuttgart  

 

Dichtungsbahn "Sikaplan WT 6200-20C" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und 

-räumen in Anlagen zum Lagern wassergefährdender Stoffe  

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-59.21-216 vom 
10. November 2016 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten und ein Blatt Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben 
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet 
werden.    
  

 

01.03.2017 II 74-1.59.21-8/17 

über die Änderung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 10. November 2016 
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Bescheid über die Änderung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  

Nr. Z-59.21-216 Seite 2 von 2 | 1. März 2017 
 

 

Z8372.17 1.59.21-8/17 

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt 
geändert. 

 

Die Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-59.21-216 vom 10. November 2016 
wird ersetzt durch die Anlage 1 dieses Bescheids. 

 

 

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt 

Referatsleiter 
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Bescheid vom 1. März 2017 über die Änderung 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

Nr. Z-59.21-216 vom 10. November 2016 

 Z8379.17 1.59.21-8/17 

Dichtungsbahn "Sikaplan WT 6200-20C" als Abdichtungsmittel von Auffangwannen und 
-räumen in Anlagen zum Lagern wassergefährdender Stoffe 

Liste der Flüssigkeiten, gegen die die Dichtungsbahn für die angegebenen 
Beanspruchungsstufen beständig ist 

 
 

Anlage 1 

 

Flüssigkeiten 
Medien-
gruppe 

Bean-
spruchungs-

stufe
*
 

Ottokraftstoffe nach DIN EN 228 mit einem maximalen (Bio) Ethanolgehalt von 5 Vol.-% nach 
DIN EN 15376 

1 

hoch 

Benzol und benzolhaltige Gemische 4a 

ein- und mehrwertige Alkohole mit max. 48 Vol.-% Methanol und Ethanol (in Summe), Glykol, 
Polyglykole, deren Monoether sowie deren wässrige Gemische 

5 

Alkohole und Glykolether sowie deren wässrige Gemische 5a 

ein- und mehrwertige Alkohole ≥ C2 mit max. 48 Vol.-% Ethanol sowie deren wässrige Gemische 5b 

wässrige Lösungen aliphatischer Aldehyde bis 40 % 8 

wässrige Lösungen organischer Säuren (Carbonsäuren) bis 10 % sowie deren Salze (in wässriger 
Lösung) 

9 

organische Säuren (Carbonsäuren, außer Ameisensäure) sowie deren Salze (in wässriger Lösung) 9a 

anorganische Säuren (Mineralsäuren) bis 20 % sowie sauer hydrolysierende, anorganische Salze in 
wässriger Lösung (pH < 6), außer Flusssäure und oxidierend wirkende Säuren und deren Salze 

10 

anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende, anorganische Salze in wässriger Lösung 
(pH > 8), ausgenommen Ammoniaklösungen und oxidierend wirkende Lösungen von Salzen (z. B. 
Hypochlorit) 

11 

wässrige Lösungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8 12 

wässrige Lösungen organischer Tenside 14 

 

alle aliphatischen Ester und Ketone ----- 

hoch Essigsäure  96 % ----- 

Salpetersäure  20 % ----- 

 

Flugkraftstoffe 2 

mittel 

-  Heizöl EL nach DIN 51603-1 
-  ungebrauchte Verbrennungsmotorenöle und ungebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle 
-  Gemische aus gesättigten und aromatischen Kohlenwasserstoffen mit einem Aromatengehalt von 

≤ 20 Ma.-% und einem Flammpunkt > 60 °C 

3 

Kohlenwasserstoffe sowie benzolhaltige Gemische mit max. 5 Vol.-% Benzol, außer Kraftstoffe 4 

Rohöle 4b 

gebrauchte Verbrennungsmotorenöle und gebrauchte Kraftfahrzeug-Getriebeöle mit einem 
Flammpunkt > 60 °C 

4c 

aromatische Ester und Ketone, außer Biodiesel 7a 

Amine sowie deren Salze (in wässriger Lösung) 13 

*
 Arbeitsblatt DWA-A 786, Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) Ausführung von Dichtflächen; Deutsche Vereinigung für 

Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) Regelwerk, Oktober 2005 
 

Soweit keine anderen Angaben zu den aufgeführten Flüssigkeiten gemacht werden, handelt es sich jeweils um technisch reine 
Substanzen oder um Mischungen technisch reiner Substanzen der jeweiligen Gruppe. Das trifft auch für Mischungen mit Wasser 
(z. B. Alkohole) zu, soweit dies nicht extra ausgewiesen ist. 
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